KIRCHGEMEINDE-
ORDNUNG

vom

27. Mai 2019



I Allgemeine Bestimmung

Art. 1 Kirchgemeinde

Die Kirchgemeinde Dubendorf besteht aus den stimmberechtigten Mitgliedern der
Romisch—katholischen Korperschaft des Kantons Zirich mit Wohnsitz in Dubendorf,
Fallanden oder Schwerzenbach.

Art. 2 Kirchgemeindeordnung

' Die Kirchgemeindeordnung regelt den Bestand und die Grundzlige der Organisa-
tion der Kirchgemeinde sowie die Zustandigkeit und Aufgaben ihrer Organe.

2 Soweit die Kirchgemeindeordnung nichts Abweichendes regelt, sind die Bestim-
mungen des Kirchgemeindereglements direkt anwendbar.

Art. 3 Kirchgemeindeorgane
Die Organe der Kirchgemeinde sind:

- die Gesamtheit ihrer Stimmberechtigten und die Kirchgemeindeversammlung
als Legislative,

- die Kirchenpflege als Exekutive,

- die Rechnungsprufungskommission.

Art. 4 Aufgaben

'Die Aufgaben der Kirchgemeinde richten sich nach der Kirchenordnung und dem
Kirchgemeindereglement.

2Die Kirchgemeinde kann zur Erfiillung ihrer Aufgabe mit anderen Kirchgemeinden
Vereinbarungen abschliessen und mit anderen offentlich-rechtlichen Korperschaften,
Gemeinwesen sowie mit privaten Organisationen zusammenarbeiten.

3Bei der Erfiillung ihrer Aufgabe arbeitet die Kirchgemeinde eng mit den auf ihrem
Gebiet gemass kanonischem Recht errichteten Pfarreien und deren Organisationen
zusammen.

Art. 5 Publikation

'Die amtliche Publikation von Beschliissen der Kirchgemeindeversammlung, Wahler-
gebnissen sowie allgemein verbindlichen Beschlissen der Behdrden richtet sich
nach dem Kirchgemeindereglement und dem Gesetz Uber die politischen Rechte.

2Die Kirchenpflege bestimmt das offizielle Publikationsblatt mit separatem Beschluss.



Il. Die Stimmberechtigten
1. Politische Rechte

Art. 6 Mitgliedschaft, Stimm- und Wahlrecht, Wahlbarkeit

'Die Mitgliedschaft in der Kirchgemeinde, das Recht, an Wahlen und Abstimmungen
der Kirchgemeinde teilzunehmen sowie Wahlvorschlage einzureichen und die Wahl-
barkeit richten sich nach dem Kirchengesetz, der Kirchenordnung und dem Kirchge-
meindereglement.

°Die Kirchgemeinde fiihrt ein Register der stimm- und wahlberechtigten Personen.

3Das Initiativrecht und das Anfragerecht richten sich nach den Bestimmungen des
Kirchgemeindereglements.

2. Urnenwahlen und -abstimmungen

Art. 7 Verfahren

'Die Aufgaben des Wahlbiros und der Wahlleitung werden von einer politischen Ge-
meinde, die im Gebiet der Kirchgemeinde ist, wahrgenommen. Die Kirchenpflege be-
stimmt die Gemeinde nach Absprache mit den politischen Gemeinden ihrer Kirchge-
meinde.

2Das Verfahren richtet sich nach der Kirchenordnung, dem Kirchgemeindereglement,
dem Gesetz Uber die politischen Rechte und im Speziellen flr die Wahl der Behor-
den nach dem Wahlverfahren der Stadt Dubendorf.

Art. 8 Urnenwabhl
An der Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer gewahlt:

1. Mitglieder der Synode, sofern die Voraussetzungen flr eine stille Wahl nicht er-
fullt sind;

2. Pfarrer bei Bestatigungswahlen, sofern die Voraussetzungen fir eine stille Wahl
nicht erfallt sind;

3. Mitglieder der Kirchenpflege und deren Prasidentin bzw. Prasidenten;

4. Mitglieder der Rechnungsprufungskommission und deren Prasidentin bzw. Prasi-
denten.

Art. 9 Fakultatives Referendum

'In der Kirchgemeindeversammlung kann ein Drittel der anwesenden Stimmberech-
tigten verlangen, dass Uber einen Beschluss nachtraglich an der Urne abgestimmt
wird.

2Ausgenommen sind Geschéfte, die durch das Gbergeordnete Recht von der Urnen-
abstimmung ausgeschlossen sind, insbesondere die Festsetzung des Budgets und
des Steuerfusses, die Genehmigung der Jahresrechnung, die Bauabrechnung aus
Spezialbeschllissen, Wahlen in der Kirchgemeindeversammlung sowie Verfahrens-
entscheide bei der Behandlung von Initiativen.



3. Kirchgemeindeversammiung

Art. 10 Zusammensetzung
Die Kirchgemeindeversammlung ist die Versammlung der Stimmberechtigten.

Art. 11 Antrage

Das Antragsrecht der Behorden und der Stimmberechtigten richtet sich nach dem
Kirchgemeindereglement.

Art. 12 Einberufung, Ankiindigung, Durchfiihrung, Beratung,
Abstimmung bzw. Wahl

'FiUr die Ankiindigung, Durchfiihrung, Beratung, Abstimmung bzw. Wahl gelten die
Vorschriften des Kirchgemeindereglements.

2Die Kirchgemeindeversammlung tritt zusammen:

a. auf Anordnung der Kirchenpflege;
b. infolge vorher beschlossener Vertagung;
c. wenn mindestens 100 Stimmberechtigte eine solche verlangen.

Art. 13 Wahlbefugnisse
'Die Kirchgemeindeversammlung wahlt offen:

1. die Stimmenzahlenden in der Kirchgemeindeversammlung;
2. die Pfarreibeauftragten.

°Die Neuwabhl eines Pfarrers erfolgt in geheimer Wahl.

Art. 14 Rechtsetzungsbefugnisse
'Die Kirchgemeindeversammlung ist zusténdig fiir den Erlass und die Anderung:

1. der Kirchgemeindeordnung;
2. der Verordnung Uber die Entschadigungen von Behdrden und Kommissionen.

2Sie ist im Weiteren zustandig fiir den Erlass und die Anderung des Reglements zur
Errichtung des Liegenschaftenfonds fur Wohn- und Gewerbeliegenschaften des Fi-
nanzvermdgens.

Art. 15 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse
Die Kirchgemeindeversammlung ist zustandig fur:

die Behandlung von Anfragen und die Abstimmung Uber Initiativen;

die Beschlussfassung uber den Beitritt zu Zweckverbanden, die Zustimmung zum
Erlass von Zweckverbandsstatuten und deren Anderung; )

den Abschluss von Zusammenarbeitsvertragen und die grundlegenden Anderun-
gen von Zusammenarbeitsvertragen;

Vertrage zu Gebietsveranderungen,;

die Kenntnisnahme des Investitionsplans.
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Art. 16 Finanzbefugnisse
Die Kirchgemeindeversammlung ist zustandig fur:

die Festsetzung des jahrlichen Budgets;

die Festsetzung des Kirchgemeindesteuerfusses;

die Genehmigung der Jahresrechnung;

die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben fur einen bestimmten Zweck und

von neuen wiederkehrenden Ausgaben fur einen bestimmten Zweck, soweit nicht

die Kirchenpflege zustandig ist;

5. die Bewilligung von Zusatzkrediten fur die Erhéhung von neuen einmaligen Aus-
gaben fur einen bestimmten Zweck und von Zusatzkrediten fur die Erhohung von
neuen wiederkehrenden Ausgaben fur einen bestimmten Zweck, soweit nicht die
Kirchenpflege zustandig ist;

6. die Genehmigung von Abrechnungen Uber neue Ausgaben, die von den Stimm-
berechtigten an der Urne oder an der Kirchgemeindeversammlung beschlossen
worden sind;

7. die Vorfinanzierung von Investitionsvorhaben;

8. den Erwerb und die Verausserung von Liegenschaften des Finanzvermdgens; so-
weit nicht die Kirchenpflege zustandig ist;

9. Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermogens; soweit nicht die Kirchen-
pflege zustandig ist;

10.Die Beschlussfassung uber Anlagengeschafte; soweit nicht die Kirchenpflege zu-

standig ist.
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ll. Kirchgemeindebehorden
1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 17 Geschaftsfuhrung

Die Geschaftsfihrung und die Rechnungsflihrung der Kirchgemeindebehdrden rich-
ten sich nach dem Kirchgemeindereglement und dem Finanzreglement fir Kirchge-
meinden sowie der von der betroffenen Behorde erlassenen Geschaftsordnung.

Art. 18 Beratende Kommissionen und Sachverstandige

Die Behorden kdnnen jederzeit fur die Vorberatung und Begutachtung einzelner Ge-
schafte Sachverstandige beiziehen oder beratende Kommissionen bilden.

Art. 19 Aufgabeniibertragung an einzelne Mitglieder oder an Ausschusse

Die Behorde kann einzelnen oder mehreren Behordenmitgliedern sowie Angestellten
der Kirchgemeinde Aufgaben zur selbststandigen Erledigung Ubertragen.

Art. 20 Wahlbarkeit und Amtsdauer

'Gibt ein Mitglied einer Behorde der Kirchgemeinde den fiir die Auslibung des Amtes
erforderlichen Wohnsitz in der Kirchgemeinde wahrend der laufenden Amtsdauer auf,
kann die Behorde, der es angehort, auf Gesuch die Beendigung der Amtsdauer gut-
heissen, sofern die Aufgabenerflllung sichergestellt ist;



2Behordenmitglieder, die zwischenzeitlich inren Wohnsitz in der Kirchgemeinde auf-
gegeben haben, kdnnen zur Wiederwahl antreten, wenn sie in einer anderen ro-
misch-katholischen Kirchgemeinde des Kantons Zurich Wohnsitz haben. Diese Be-
stimmung ist nicht anwendbar auf die Prasidentin oder den Prasidenten.

2. Kirchenpflege

Art. 21 Zusammensetzung

'Die Kirchenpflege besteht mit Einschluss der Prasidentin bzw. des Prasidenten aus
sieben Mitgliedern.

2Die Prasidentin bzw. der Prasident und die Mitglieder der Kirchenpflege werden an
der Urne gewahlt. Im Ubrigen konstituiert sich die Kirchenpflege selbst.

3Der Pfarrer, der Diakon mit Pfarrleitungsfunktion oder die Pfarreibeauftragte bzw.
der Pfarreibeauftragte nehmen an den Sitzungen der Kirchenpflege mit beratender
Stimme teil.

Art. 22 Konstituierungs-, Wahl- und Anstellungsbefugnisse
Die Kirchenpflege

1. bestimmt auf die gesetzliche Amtsdauer aus ihrer Mitte:
a. die Vizeprasidentin bzw. den Vizeprasidenten;
b. die Ressortvorsteherinnen bzw. -vorsteher und deren Stellvertretungen;
c. die Vertretungen der Kirchenpflege in anderen Organen;

2. bestimmt oder wahlt in freier Wahl:
a. die Vertretungen der Kirchgemeinden in Zweckverbanden und in private Insti-
tutionen;
b. Vorsitzende und Mitglieder der beratenden Kommissionen und der Aus-
schisse der Kirchenpflege;

3. stellt an:
a. das Personal fur die Wahrnehmung der Seelsorge;
b. das ubrige Kirchgemeindepersonal.

Art. 23 Rechtsetzungsbefugnisse

Die Kirchenpflege ist zusténdig fiir den Erlass und die Anderung von weniger wichti-
gen Rechtssatzen. Dazu gehdren insbesondere Bestimmungen Uber:

1. die Organisation der Kirchenpflege im Rahmen eines Organisationserlasses;

2. die Organisation beratender Kommissionen;

3. die Aufgabenubertragung an Kirchgemeindeangestellte, soweit nicht ein anderes
Organ zustandig ist;

4. Gegenstande, die nicht in die Kompetenz der Kirchgemeindeversammlung fallen.



Art. 24 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse
Der Kirchenpflege stehen zu:

1.
2.
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9.

die politische Planung und Flhrung;

die Verantwortung fur den Kirchgemeindehaushalt und fir die ihr durch die Kirch-
gemeindeordnung sowie korperschaftliche und kantonale Gesetzgebung Ubertra-
genen Aufgaben;

die Besorgung samtlicher Kirchgemeindeangelegenheiten soweit dafir nicht ein
anderes Organ zustandig ist;

die Vorberatung der Geschafte der Kirchgemeindeversammlung und der Urnen-
abstimmung und die Antragstellung hierzu;

die Vertretung der Kirchgemeinde nach aussen und die Bestimmung der rechts-
verbindlichen Unterschriften;

die Anderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsvertragen soweit nicht die
Kirchgemeindeversammlung zustandig ist;

die Vornahme der Anstellungen;

die Schaffung von Stellen, die fur die Erfullung bestehender Aufgaben notwendig
sind sowie die Schaffung neuer Stellen gemass ihrer Befugnis zur Bewilligung
neuer Ausgaben;

Vollzug der Kirchgemeindebeschllsse soweit nicht andere Organe zustandig
sind;

10.das Handeln fir die Kirchgemeinde nach aussen;
11.die FUhrung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung;
12.die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans.

Art. 25 Finanzielle Befugnisse
Die Kirchenpflege ist zustandig fur:

1.
2.
3.
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den Ausgabenvollzug;

die Bewilligung gebundener Ausgaben;

die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis
CHF 300’000 fur einen bestimmten Zweck und neuen wiederkehrenden Ausga-
ben bis CHF 150’000 fur einen bestimmten Zweck;

. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis

CHF 100’000 fur einen bestimmten Zweck, hochstens bis CHF 250’000 im Jahr,
und von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 40’000 fir einen bestimmten
Zweck, hochstens bis CHF 100’000 im Jabhr;

die Bewilligung von im Budget enthaltenen Zusatzkrediten fir die Erhéhung von
neuen einmaligen Ausgaben bis CHF 300’000 fur einen bestimmten Zweck und
von Zusatzkrediten fur die Erhéhung von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis
CHF 150’000 fur einen bestimmten Zweck;

die Beschlussfassung uber den Investitionsplan;

die Beschlussfassung uber die Aktivierungsgrenze;

den Erwerb von Liegenschaften des Finanzvermogens bis CHF 5°000'000;
Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermdgens bis CHF 1°000'000;

0.die Beschlussfassung uber Anlagegeschafte bis CHF 50'000.



3. Rechnungsprufungskommission

Art. 26 Zusammensetzung, Wahl und Konstituierung

Die Rechnungspriifungskommission besteht mit Einschluss der Prasidentin bzw.
des Prasidenten aus funf Mitgliedern.

°Die Prasidentin bzw. der Prasident und die Mitglieder werden an der Urne gewahlt.
Die Rechnungspriifungskommission konstituiert sich im Ubrigen selbst.

3In die Rechnungsprifungskommission ist wahlbar, wer stimm- und wahlberechtigtes
Mitglied einer romisch-katholischen Kirchgemeinde im Kanton Zurich ist.

4Betreffend Unvereinbarkeit gilt das Kirchgemeindereglement.

Art. 27 Aufgaben

Die Aufgaben der Rechnungspriufungskommission richten sich nach dem Kirchge-
meindereglement und dem Finanzreglement.

Art. 28 Herausgabe von Unterlagen

Mit den Antragen sind der Rechnungspriifungskommission die zugehdrigen Akten
vorzulegen.

2Im Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder Anderungsantréagen der Rech-
nungsprufungskommission mussen die Referentinnen und Referenten der Kirchen-
pflege angehdort werden.

Art. 29 Prufungsfristen

Die Rechnungspriufungskommission pruft Budget und Jahresrechnung sowie die Ub-
rigen Geschafte in der Regel innert 30 Tagen.

Art. 30 Finanztechnische Priifung

'Die finanztechnische Priifung hat durch ein Mitglied der Rechnungspriifungskom-
mission zu erfolgen, das uber die notwendige Fachkunde verfugt.

2Erfllt kein Mitglied der Rechnungsprifungskommission die Anforderungen an die
Fachlichkeit, ist der Finanzhaushalt einer externen Prufstelle nach den Vorschriften
des Finanzreglements fur Kirchgemeinden zur finanztechnischen Prifung vorzule-
gen.

3Die Kirchenpflege und die Rechnungsprifungskommission bestimmen mit tGberein-
stimmenden BeschlUssen die Prifstelle. Bei Uneinigkeit entscheidet der Synodalrat.

IV. Kirchgemeindehaushalt

Art. 31 Kirchgemeindehaushalt
Die Haushaltsfuihrung richtet sich nach dem Finanzreglement der Kirchgemeinden.



V. Aufsicht und Rechtsschutz

Art. 32 Aufsicht, Visitation, Berichterstattung, Massnahmen

Die Aufsicht, die Visitation, die Berichterstattung wie auch der Erlass von Aufsichts-
massnahmen richten sich nach dem Kirchgemeindereglement.

Art. 33 Rechtsschutz uiber die Kirchgemeinden
Der Rechtsschutz richtet sich nach dem Kirchgemeindereglement.

VL. Schlussbestimmungen

Art. 34 Inkrafttreten

Diese Kirchgemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten
an der Kirchgemeindeversammlung und nach der Genehmigung durch den Synodal-
rat am 01. Januar 2020 in Kraft.

Art. 35 Aufhebung friiherer Erlasse

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchgemeindeordnung wird die Kirchge-
meindeordnung vom 01. September 2010 mit den seitherigen Anderungen aufgeho-
ben.

Die vorstehende Neufassung der Kirchgemeindeordnung der Kirchgemeinde Duben-
dorf wurde an den Kirchgemeindeversammlungen vom 27. Mai 2019 und vom
25. November 2019 (Anderung Art. 7) angenommen.

Namens der Kirchgemeinde Diibendorf

Der Kirchenpflegeprasident: Markus Zeier

Die Aktuarin: Annemarie Sailer

Vom Synodalrat am 26. August 2019 genehmigt.



	I. Allgemeine Bestimmung
	II. Die Stimmberechtigten
	III. Kirchgemeindebehörden
	2. Kirchenpflege
	3. Rechnungsprüfungskommission

	IV. Kirchgemeindehaushalt
	V. Aufsicht und Rechtsschutz
	VI. Schlussbestimmungen
	Die vorstehende Neufassung der Kirchgemeindeordnung der Kirchgemeinde Dübendorf wurde an den Kirchgemeindeversammlungen vom 27. Mai 2019 und vom
	25. November 2019 (Änderung Art. 7) angenommen.


